
Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 6/2709

 

 21.01.2014

 

 
Hinweis:   Die Drucksache steht vollständig digital im Internet/Intranet zur Verfügung. Die Anlage 

ist in Word als Objekt beigefügt und öffnet durch Doppelklick den Acrobat Reader.  
Bei Bedarf kann Einsichtnahme in der Bibliothek des Landtages von Sachsen-Anhalt er-
folgen oder die gedruckte Form abgefordert werden. 

 
(Ausgegeben am 21.01.2014) 

 
 
 
 
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Sören Herbst (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 
Stellenbesetzung am Landesarbeitsgericht 
 
Kleine Anfrage - KA 6/8113 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Die Stelle des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts Sachsen-Anhalt ist trotz erfolg-
ter Ausschreibung seit mehr als einem Jahr unbesetzt. Für die Arbeitsgerichtsbarkeit 
ist dieser Zustand höchst unbefriedigend. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Justiz und Gleichstellung 
 
1. Wann und in welchen Medien ist o. g. Stelle ausgeschrieben worden? 

 
Die Stelle wurde im JMBl. Nr. 14/2011 vom 30. Dezember 2011 ausgeschrie-
ben. 

 
2.  Wie hoch war die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber? 

 
3 Bewerberinnen und 2 Bewerber. 

 
3. Hat das Ministerium für Justiz und Gleichstellung eine Auswahlentschei-

dung unter den Bewerberinnen und Bewerbern getroffen und falls ja, 
wann? 
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Einem Entscheidungsvorschlag der Ministerin für Justiz und Gleichstellung vom 
27. August 2012 hat der Ministerpräsident am 26. September 2012 entspro-
chen. 

 
4.  Falls das Ministerium eine Auswahlentscheidung getroffen hat, wann und 

mit welchem Ergebnis wurde das Mitbestimmungsverfahren nach dem 
Richtergesetz durchgeführt? 
 
Die Ministerin für Justiz und Gleichstellung hat am 8. Oktober 2012 das richter-
rechtliche Mitbestimmungsverfahren eingeleitet. Zum Ergebnis des Verfahrens 
vgl. Antwort zu Frage 5 und 6. 

 
5.  Wann hat der Präsidialrat wie entschieden? 

 
Am 20. November 2012. 
 
Der Präsidialrat hat den vorgeschlagenen Bewerber zwar für geeignet gehalten, 
ihn aber in einer Bewerbergesamtschau an dritter Stelle platziert. Vor diesem 
Bewerber hat der Präsidialrat eine Bewerberin als am zweitbesten geeignet und 
den anderen Bewerber für am besten geeignet bezeichnet. 

 
6.  Falls der Präsidialrat die Zustimmung zum ausgewählten Bewerber/zur 

ausgewählten Bewerberin verweigert hat, ist die Einigungsstelle angeru-
fen worden? Falls ja, wann und wie hat die Einigungsstelle entschieden? 
Falls ja, wann wurde die Angelegenheit vom Ministerium an den Minister-
präsidenten weitergegeben? 
 
Zu Satz 1: 
Ja. 
 
Zu Satz 2: 
Am 3. April 2013. 
Die Einigungsstelle hat entschieden, dass der zur Ernennung vorgeschlagene 
Bewerber geeignet, aber der andere Bewerber für besser gehalten wird. Eine 
Ausfertigung der Entscheidung der Einigungsstelle mit Begründung ist dem Mi-
nisterium für Justiz und Gleichstellung am 27. Mai 2013 zugestellt worden. 
 
Zu Satz 3: 
Am 27. Juni 2013, sowie am 9. Oktober 2013 und am 27. November 2013. 

 
7. Ist das Besetzungsverfahren beendet worden und falls ja, mit welchem 

Ergebnis wurde das Verfahren abgeschlossen? 
 
Der Ministerpräsident hat am 19. Dezember 2013 die Entscheidung zu Gunsten 
einer Bewerberin getroffen. Vor der Ernennung sind weitere Verfahrensschritte, 
wie die Bescheidung der unterlegenen Bewerber, einzuhalten. 

 
8.  Wie hat/haben sich in den Jahren 2004 bis heute, aufgelistet nach Jahren, 

am Landesarbeitsgericht 
a) die Zahl der Eingänge pro Jahr, 
b)  die Bestände jeweils zum 31.12. des Jahres, 
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c)  die durchschnittliche Verfahrensdauer, 
d)  die Zahl der eingerichteten Kammern, 
e)  die Zahl der besetzten Kammern, 
f)  die Zahl der Vorsitzenden Richterinnen und Richter, 
g)  die Zahl der Erprobungs- und zur Dienstleistung herangezogenen 

Richterinnen und Richter,  
h)  die Zahl der Dienstunfähigkeitstage der Vorsitzenden Richterinnen 

und Richter entwickelt? 
 
Auf die anliegenden Tabellen wird verwiesen.  
 zu Ziffer 8 a) bis 8 c) siehe Anlage 1 
 zu Ziffer 8 d) bis 8 e) siehe Anlage 2 
 zu Ziffer 8 f) bis 8 g) siehe Anlage 3 
 zu Ziffer 8 h) siehe Anlage 4 

 
Anmerkung zur Beantwortung der Fragen 8 d) und 10 d): 
Die Frage nach der Anzahl der eingerichteten Kammern wurde sowohl nach der 
Anzahl der Kammern gem. der jeweiligen AV des MJ über die Einrichtung der 
Kammern an den Gerichten für Arbeitssachen als auch nach der Anzahl der 
Kammern nach dem jeweiligen Geschäftsverteilungsplan jeweils per 31.12. ei-
nes jeden Jahres beantwortet. 

 
9.  Wie hat sich der Umfang der Verwaltungstätigkeit des Präsidenten und Vi-

zepräsidenten und anderer dort in der Verwaltung tätigen Richterinnen 
und Richter, aufgeteilt nach Jahren und dargestellt in Stellenanteilen, in 
den Jahren 2004 bis zum jetzigen Zeitpunkt, auch im Vergleich zur Verwal-
tungstätigkeit der anderen Landesarbeitsgerichte (im Verhältnis zu deren 
Größe) entwickelt?  
 
Auf die anliegende Tabelle (Anlage 5) wird verwiesen. Angaben zu anderen 
Landesarbeitsgerichten sind nicht möglich. 

 
10.  Wie hat sich in den Jahren 2004 bis heute, aufgelistet nach Jahren und 

Gerichten, an den Arbeitsgerichten des Landes 
a) die Zahl der Eingänge pro Jahr, 
b) die Bestände jeweils zum 31.12. des Jahres, 
c) die durchschnittliche Verfahrensdauer, 
d) die Zahl der eingerichteten Kammern, 
e) die Zahl der besetzten Kammern, 
f) die Zahl der Vorsitzenden Richterinnen und Richter, 
g) die Zahl der Dienstunfähigkeitstage der Vorsitzenden Richterinnen und 

Richter entwickelt? 
 
Auf die anliegenden Tabellen wird verwiesen.  
 zu Ziffer 10 a) bis 10 c) siehe Anlage 6 
 zu Ziffer 10 d) bis 10 e) siehe Anlage 7 
 zu Ziffer 10 f) siehe Anlage 8 
 zu Ziffer 10 g) siehe Anlage 4 






























